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SV Rot-Weiß Merl e.V. 
von 1946                           Fußball - Handball - Breitensport 

Geschäftsstelle: SV Rot-Weiß Merl e.V. Raiffeisenbank Rheinbach-Voreifel eG 
Auf dem Stephansberg 24 Kto.-Nr. 2800291014 
53340 Meckenheim BLZ 370 696 27 

Beitragsordnung des SV Rot-Weiß Merl e.V. von 1946 

(Zur Auslegung und Anwendung des § 6 der Vereinssatzung, Stand 11.05.2015) 

1. Beiträge 

Zur Erfüllung der Vereinsaufgaben werden Jahres- bzw. Halbjahresbeiträge erhoben. 

2. Beitragshöhe 

Die Höhe der Monatsbeiträge der Mitglieder des SV Rot-Weiß Merl e.V. setzt die 
Mitgliederversammlung fest. Aktuell gelten folgende Beiträge: 

a) Aktive Mitglieder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 8,00 Euro/pro Monat 

b) Aktive Mitglieder vom 11. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 9,00 Euro/pro Monat 

c) Aktive Mitglieder ab dem 19. Lebensjahr 12,00 Euro/pro Monat 

d) Passive Mitglieder (nehmen nicht aktiv am Sportangebot teil) generell 70,00 Euro/pro Jahr 

e) Familienbeitrag (mindestens 3 Personen) 220,00 Euro/pro Jahr 

f) Ehrenmitglieder sind vom Beitrag befreit 

g) Für aktive Mitglieder fällt eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 15,00 Euro an. 

3. Beitragszahlung 

Der Jahresbeitrag ist jeweils zum 1.1. und der Halbjahresbeitrag zum 1.1. und 1.7. eines 
Kalenderjahres fällig. Die Beiträge werden durch Lastschrifteinzug eingezogen. Die Mitglieder sind 
verpflichtet, dem Verein Änderungen Ihrer Kontoverbindungen und/oder Ihrer Wohnanschrift 
unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. 

4. Rückbuchungen/Gebühren 

Kosten für Rückbuchungen oder sonstige anfallende Kosten, die durch Versäumnisse eines 
Mitgliedes entstehen, werden dem Mitglied in Rechnung gestellt. 

5. Abmeldung Spielberechtigung 

Die Abmeldung der eigene Spielberechtigung hat per Einschreiben (Einwurf) an die Geschäftsstelle 
des Vereins zu erfolgen (Vorgabe der Sportverbände)  

6. Austrittserklärung 

Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt aus dem Verein ist nur mit 
einer 6-wöchigen Kündigungsfrist zum Quartalsende möglich. Ist diese ordnungsgemäß erfolgt 
werden überbezahlte Mitgliederbeiträge zurückerstattet. 


